
0130/2022  Seite 1 von 3 

Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Steuerung und 
Kreisentwicklung 
01/80.34.05 
 

Vorlagen-Nr. 
0130/2022 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Planungs- und Umweltausschuss 30.11.2022  
 
 

Kreisausschuss 06.12.2022  
 
 

Kreistag 08.12.2022  

 

 

Betreff:  

Erweiterung der anspruchsberechtigten Schüler (Jugendticket) im Landkreis Wittmund 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Landkreis Wittmund ergänzt rückwirkend, das zum 01.08.2022 auf freiwilliger 
Basis eingeführte Regionale Schüler- und Azubiticket um den Kreis der Grundschüler 
und 11. Klassen der Teilzeitschüler an berufsbildenden Schulen im Landkreis 
Wittmund. 
 

2. Der Landkreis Wittmund beschließt die ergänzte Richtlinie zur Ausgabe des Schüler- 
und Azubitickets (SAT) an Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, sowie der 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Wittmund. 

 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Kreistagsbeschluss vom 30.06.2022 wurde die Einführung des Regionalen Schüler- und 
Azubitickets (Jugendticket) in der Verkehrsregion Ems-Jade auf freiwilliger Basis und die 
Richtlinie zur Ausgabe des Schüler- und Azubitickets an Schülerinnen und Schüler der 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Wittmund beschlossen. 
 
Aufgrund der Erfahrungen in den ersten Monaten nach der Einführung, zeigte sich, dass 
auch für den Bereich der gemäß § 114 Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) 
nichtanspruchsberechtigten Grundschüler und Teilzeitschüler der Fachoberschulen ein 
Bedarf besteht. Für diese beiden Zielgruppen empfiehlt die Verwaltung die Ausgabe eines 
Jugendtickets durch den Landkreis. Eine zukünftige Beförderung der bislang nicht 
anspruchsberechtigten Grundschüler würde die Schüler schon in jungen Jahren an den 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) heranführen und zudem einige Elterntaxis an den 
Grundschulen ersparen. Im Bereich der Teilzeitschüler/innen an den Fachoberschulen ist 
eine Übernahme der Kosten sinnvoll, da es sich dabei um Schüler/innen handelt, die kein 
eigenes Einkommen besitzen. Des Weiteren sind diese Schülerinnen und Schüler in der 12. 
Klasse wieder als anspruchsberechtigte Vollzeitschüler zu berücksichtigen. Auch der 
Landkreis Aurich hat diese Gruppen im Nachgang zusätzlich mit aufgenommen, somit 
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würden die gleichen Anspruchsberechtigungen in den Landkreisen Aurich und Wittmund 
geschaffen. Bei den anderen Aufgabenträger der VEJ sieht der Kreis der 
Anspruchsberechtigten derzeit wie folgt aus: 
 

 
 
 
Für den Landkreis Wittmund wurden seinerzeit ohne die beiden o.g. Gruppen eine mögliche 
Gesamtinanspruchnahme von ca. 5.000 Schülerinnen und Schüler ermittelt, aktuell liegen 
jedoch Gesamtbestellungen in Höhe von ca. 4.100 Jugendtickets vor. Die Mehrkosten für die 
am 30.06.2022 beschlossene Einführung der Jugendtickets betragen nach Abzug der 
Finanzhilfe in diesem Jahr anteilig ca. 82.000 € und ab 2023 ca. je 245.000 € pro Jahr. Diese 
Kosten können für die Jahre 2022 und 2023 aus den sog. Regionalisierungsmitteln des 
Landes vollständig und ab dem Haushaltsjahr 2024 anteilig finanziert werden. Die 
Verwaltung geht von ca. 800 zusätzlichen anspruchsberechtigten Jugendtickets aus. Da die 
Verwaltung mit einer höheren Abnahme von Jugendtickets geplant hat, werden keine 
Mehrkosten erwartet.   
 
Die Verwaltung würde die Kosten der bereits bei den Verkehrsunternehmen erworbenen 
Jugendtickets, der neu hinzukommenden Anspruchsberechtigten rückwirkend zum 
01.08.2022 ausgleichen. Die Verkehrsunternehmen würden die bei Ihnen beantragten 
Abonnements auflösen und die Kosten den Schüler und Schülerinnen zurückerstatten. 
 

 
Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

    €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 
 
 
 
 
 
  Noch zur Verfügung:  € 

stehen nicht zur Verfügung 
 
 

 

 

 

 

 

Jugendticket (kostenlos) Quelle: VEJ

LK AUR LK EMS LK FRI LK Leer LK WTM Stadt Emden Stadt Leer Stadt WHV 

Grunds.

SEK I

SEK II

BBS

Azubis

    mit Beförderungsanspruch    Jugendticket durch Aufgabenträger
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Wittmund, den 10.11.2022  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Becker, Jan  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
Anlage 1_Synopse_Richtlinie Jugendticket 
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